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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 137/79 DER KOMMISSION
vom 19. Dezember 1978

zur Einführung besonderer Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen
bei der Anwendung der Gemeinschaftsbehandlung auf Fischereierzeugnisse, die

von Schiffen der Mitgliedstaaten aus gefangen wurden

Im Hinblick auf die Standardisierung der im zwischen
staatlichen Handel verwendeten Dokumente emp
fiehlt es sich, den Vordruck für das Papier, mit dem
der Nachweis erbracht wird, daß die von den Schiffen
der Mitgliedstaaten aus gefangenen Erzeugnisse oder
die an Bord dieser Schiffe hergestellten Erzeugnisse
die Voraussetzungen nach Artikel 9 Absatz 2 des Ver
trages erfüllen , soweit wie möglich dem Rahmenvor
druck anzugleichen, der unter Leitung der UN-Wirt
schaftskommission für Europa ausgearbeitet worden
ist —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 10 Absatz 2 erster Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Entscheidung 64/503/EWG der Kommission
über die Einführung besonderer Methoden der Zusam
menarbeit der Verwaltungen zur Anwendung der Ge
meinschaftsbehandlung auf Fischereierzeugnisse, die
von Schiffen der Mitgliedstaaten aus gefangen wur
den ('), ist wiederholt geändert worden , zuletzt durch
die Entscheidung 74/476/EWG (2). Aus Gründen der
Übersichtlichkeit erscheint es zweckmäßig, die Bestim
mungen dieser Entscheidung neu abzufassen .

Da die genannten Entscheidungen eine Reihe Ver
pflichtungen enthalten , die für die Bürger der Gemein
schaft unmittelbar verbindlich sind, sind sie nunmehr
in die Form einer Verordnung der Kommission zu
bringen .

Unbeschadet der Bestimmungen über die Einführung
einer gemeinschaftlichen Regelung zur Erhaltung und
Bewirtschaftung der Fischbestände muß berücksich
tigt werden , daß die von den Schiffen der Mitgliedstaa
ten aus gefangenen Erzeugnisse an Bord dieser Schiffe
bestimmten Behandlungen unterzogen werden und
die hergestellten Erzeugnisse die Voraussetzungen
nach Artikel 9 Absatz 2 des Vertrages erfüllen .

Es muß berücksichtigt werden , daß die genannten Er
zeugnisse zuweilen vor ihrem Verbringen in die Ge
meinschaft auf ein anderes Schiff eines Mitgliedstaats
umgeladen oder in einem Land oder Gebiet außerhalb
der Gemeinschaft angelandet werden . Es müssen des
halb Bestimmungen vorgesehen werden , die die Näm
lichkeit der Erzeugnisse- und die Einhaltung der Vor
aussetzungen nach Artikel 9 Absatz 2 des Vertrages
sicherstellen .

Artikel 1

Im Rahmen der in Artikel 10 Absatz 2 erster Unterab
satz des Vertrages genannten Methoden der Zusam
menarbeit der Verwaltungen wird eine Bescheinigung
T 2 M eingeführt . Mit dieser Bescheinigung soll der
Nachweis erbracht werden , daß die von Schiffen der
Mitgliedstaaten aus gefangenen Fischereierzeugnisse,
die in unverändertem Zustand oder nach einer Be
handlung an Bord von Schiffen der Mitgliedstaaten,
die sie nicht von der Zuordnung zu Kapital 3 oder
Tarifnummer 15.04 oder 23.01 des Gemeinsamen
Zolltarifs ausschließt, in die Gemeinschaft verbracht
werden , die Voraussetzungen nach Artikel 9 Absatz 2
des Vertrages erfüllen .

Artikel 2

Die in Artikel 1 genannten, gefangenen oder an Bord
hergestellten Erzeugnisse müssen von einer nach den
Vorschriften der Artikel 5 bis 9 ausgestellten Beschei
nigung begleitet werden , wenn sie

a) mit dem Fangschiff, auf dem sie gegebenenfalls
einer Behandlung unterzogen wurden, unmittelbar
in einen anderen als den eigenen Mitgliedstaat be
fördert werden ;

(») ABl . Nr. 137 vom 28 . 8 . 1964, S. 2293/64.
(2) ABl . Nr . L 259 vom 25 . 9 . 1974, S. 8 .



Nr. L 20/2 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 27. 1 . 79

(8 ) Der Vordruck T 2 M ist mit Schreibmaschine
oder leserlich handschriftlich auszufüllen, in letzterem
Fall sind Tinte oder Kugelschreiber und Druckschrift
zu verwenden. Der Vordruck darf weder Rasuren noch
Ubermalungen aufweisen . Änderungen sind so vorzu
nehmen, daß die unzutreffenden Eintragungen gestri
chen und gegebenenfalls die gewünschten Eintragun
gen hinzugefügt werden . Jede derartige Änderung
muß von dem, der die geänderte Erklärung unterzeich
net hat, bestätigt werden .

b) an Bord des Schiffes eines Mitgliedstaats, auf das
sie von einem unter a) genannten Schiff umgela
den worden sind, einer Behandlung unterzogen
und unmittelbar in die Gemeinschaft befördert wer
den ;

c) mit einem anderen als dem unter a) und b) genann
ten Schiff eines Mitgliedstaats, auf das sie auf See
umgeladen worden sind, unmittelbar in die Ge
meinschaft befördert werden ;

d) mit einem der unter a), b) und c) genannten Schiffe
unmittelbar in ein Land oder Gebiet außerhalb der
Gemeinschaft befördert und von dort in die Ge
meinschaft weiterbefördert werden .

Artikel 4

Ein Heft mit Vordrucken T 2 M wird auf Antrag des
Schiffseigners oder Reeders bzw. seines Vertreters von
den Zollbehörden des Heimathafens oder des Ausrü
stungshafens des Fischereifahrzeugs ausgestellt. Dies
geschieht erst, wenn der Schiffseigner oder Reeder
bzw. sein Vertreter die Felder 1 und 2 aller Originale
und Durchschriften der in dem Heft enthaltenen Vor
drucke in der Sprache des Vordrucks ausgefüllt hat .
Bei der Ausstellung dieses Heftes füllen die genann
ten Behörden das Feld 3 aller Originale und Durch
schriften der in dem Heft enthaltenen Vordrucke aus .

Artikel 5

Der Kapitän des Fangschiffes füllt auf dem Original
und der Durchschrift eines der in dem Heft enthalte
nen Vordrucke die Felder 4, 5 und 8 aus, und zwar :

a) bei jeder Anladung der Fangerzeugnisse in einem
anderen als dem Mitgliedstaat, dem sein Schiff zu
gehört ;

b) bei jeder Umladung der Fangerzeugnisse auf ein
anderes Schiff eines Mitgliedstaats ;

c) bei jeder Anladung der Fangerzeugnisse in einem
Land oder Gebiet außerhalb der Gemeinschaft .

Artikel 3

( 1 ) Der Vordruck, auf dem die Bescheinigung
T 2 M ausgestellt wird, muß dem in Anhang A enthal
tenen Muster entsprechen .

(2) Für das Original ist holzfreies, geleimtes Schreib
papier mit einem Quadratmetergewicht von minde
stens 55 g zu verwenden . Dieses ist auf Vorder- und
Rückseite mit einem grünen guillochierten Überdruck
versehen , auf dem jede auf mechanischem oder chemi
schem Wege vorgenommene Fälschung sichtbar wird .

(3) Der Vordruck T 2 M hat das Format 210 x 297
mm, wobei in der Länge Abweichungen von —5 mm
bis +8 mm zulässig sind .

(4) Der Vordruck wird in einer Amtssprache der
Gemeinschaft gedruckt, die von den zuständigen Be
hörden des Mitgliedstaats, dem das Fischereifahrzeug
zugehört, bestimmt wird .

(5) Die Vordrucke T 2 M sind in Heften von zehn
Exemplaren zusammengefaßt ; jedes Exemplar besteht
aus einem Original , das aus dem Heft entfernt werden
kann , und einer Durchschrift, die im Heft verbleibt .
Die Hefte enthalten auf Seite 2 des Umschlags die
Anmerkungen in Anhang B.

(6) Jeder Vorduck T 2 M trägt zur Unterscheidung
eine Seriennummer. Diese ist auf dem Original und
der Durchschrift die gleiche .

(7) Die Mitgliedstaaten können sich den Druck der
Vordrucke T 2 M und deren Zusammenstellung in
Heften vorbehalten oder beides Druckereien überlas
sen , die sie hierzu ermächtigt haben . In diesem letzte
ren Fall ist auf Seite 1 des Umschlags sowie auf dem
Original jedes Vordrucks auf diese Ermächtigung
hinzuweisen . Seite 1 des Umschlags sowie das Origi
nal jedes Vordrucks müssen außerdem den Namen
und die Anschrift oder das Kennzeichen der Drucke
rei enthalten .

Artikel 6

Wurden die Fangerzeugnisse an Bord des Fangschiffes
einer Behandlung unterzogen, aufgrund derer die her
gestellten Erzeugnisse der Tarifnummer 15.04 oder
23.01 des Gemeinsamen Zolltarifs zuzuordnen sind,
so hat der Kapitän des genannten Schiffes die Felder
4 bis 8 des Originals und der Durchschrift der betref
fenden Bescheinigung T 2 M auszufüllen und die Art
der Behandlung in das Schiffstagebuch einzutragen .

Artikel 7

Bei der Umladung der in Artikel 5 Buchstabe b) ge
nannten Fangerzeugnisse oder der in Artikel 6 genann
ten an Bord hergestellten Erzeugnisse wird auf dem
Original und der Durchschrift der Bescheinigung
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T 2 M auch das Feld 9 ausgefüllt, und die Umladungs
erklärung wird von beiden beteiligten Kapitänen un
terzeichnet. Das Original der Bescheinigung T 2 M
wird dem Kapitän des Schiffes ausgehändigt, auf das
die Fangerzeugnisse oder an Bord hergestellten Er
zeugnisse umgeladen werden ; die Umladung ist in
die Schiffstagebücher der beiden Schiffe einzutragen .

Artikel 8

Findet die in Artikel 6 genannte Behandlung nach
der Umladung der Fangerzeugnisse an Bord eines an
deren Schiffes eines Mitgliedstaats statt, so hat der
Kapitän dieses Schiffes die Felder 6, 7 und 10 des ihm
bei der Umladung ausgehändigten Originals der Be
scheinigung T 2 M auszufüllen und die Art der Be
handlung in das Schiffstagebuch einzutragen .

Artikel 9

Im Falle einer zweiten Umladung der in Artikel 5
Buchstabe b) genannten Fangerzeugnisse oder der in
Artikel 6 genannten , an Bord hergestellten Erzeug
nisse bzw. im Falle einer Umladung der in Artikel 8
genannten , an Bord hergestellten Erzeugnisse wird auf
dem Original der Bescheinigung T 2 M auch das Feld
1 1 ausgefüllt, und die Umladungserklärung wird von
beiden beteiligten Kapitänen unterzeichnet .

Das Original der Bescheinigung T 2 M wird dem Kapi
tän des Schiffes ausgehändigt auf das die Fangerzeug
nisse oder an Bord hergestellten Erzeugnisse umgela
den werden ; die Umladung ist in die Schiffstagebü
cher der beiden Schiffe einzutragen .

Artikel 10

( 1 ) Das Original der Bescheinigung T2M, das un
ter den in Artikel 5 und gegebenenfalls in den Arti
keln 6 bis 9 genannten Voraussetzungen ausgestellt
wurde, ist der Zollstelle vorzulegen , bei der die in Arti
kel 1 genannten Fangerzeugnisse oder an Bord herge
stellten Erzeugnisse, auf die sich das Papier bezieht, zu
einem Zollverfahren angemeldet werden . Die genann
ten Behörden können eine Ubersetzung verlangen . Sie
können ferner zur Nachprüfung der in der Bescheini
gung T 2 M gemachten Angaben die Vorlage aller
zweckdienlichen Unterlagen , insbesondere der Schiffs
papiere der in Artikel 2 Buchstaben a), b) und c) ge
nannten Schiffe , verlangen .

(2) Sind die in Artikel 1 genannten Fangerzeug
nisse oder an Bord hergestellten Erzeugnisse , auf die
sich die Bescheinigung T 2 M bezieht, in einem Land
oder Gebiet außerhalb der Gemeinschaft angelandet
worden , so ist dieses Papier nur in Verbindung mit
einer von den zuständigen Zollbehörden dieses Lan
des oder Gebietes ausgestellten Bescheinigung gültig.

Aus dieser Bescheinigung muß hervorgehen,
a) daß die Fangerzeugnisse oder an Bord hergestellten
Erzeugnisse, auf die sich das genannte Papier be

zieht, während der gesamten Dauer ihres Aufent
halts in dem betreffenden Land oder Gebiet unter
Zollaufsicht standen und dort keiner anderen als
der Erhaltung dienenden Behandlung unterzogen
wurden ;

b) der Ankunfts- und der Abgangstag der Fangerzeug
nisse oder an Bord hergestellten Erzeugnisse sowie
die genaue Bezeichnung des Beförderungsmittels,
das für den Weiterversand in die Gemeinschaft ver
wendet wurde .

Fehlt diese Bescheinigung, so können die Zollbehör
den des Mitgliedstaats , in den die Fangerzeugnisse
oder an Bord hergestellten Erzeugnisse verbracht wer
den , andere als gleichwertig anerkannte Unterlagen
annehmen .

Artikel 11

Für Umschließungen, die gegebenenfalls gleichzeitig
mit den in Artikel 1 genannten Fangerzeugnissen
oder an Bord hergestellten Erzeugnissen gestellt wer
den , auf die sich die Bescheinigung T 2 M bezieht,
wird die Gemeinschaftsbehandlung nur gewährt,
wenn den Zollbehörden ein Nachweis über den Ge
meinschaftscharakter dieser Umschließungen vorge
legt wird .

Artikel 12

Bei jeder Rückkehr des Fischereifahrzeugs in den Hei
mathafen oder Ausrüstungshafen ist der Schiffseigner
oder Reeder bzw. sein Vertreter verpflichtet, das Heft
mit den Vordrucken T 2 M — sofern es seit dem Aus
laufen des Schiffes verwendet wurde — der Ausstel
lung zur Kontrolle der Durchschriften vorzulegen .

Der Schiffseigner oder Reeder bzw. sein Vertreter hat
das Heft ferner auf Verlangen der Zollbehörden jeder
zeit vorzulegen .

Das Heft wird seinem Inhaber nach jeder Kontrolle
zurückgegeben, bis die darin enthaltenden Vordrucke
restlos aufgebraucht sind .

Artikel 13

Wenn das Schiff, auf das sich das in Artikel 3 ge
nannte Heft bezieht, nicht mehr die Voraussetzungen
erfüllt, damit für die Fischereierzeugnisse in den ande
ren Mitgliedstaaten die Gemeinschaftsbehandlung ge
währt werden kann, das für dieses Schiff ausgegebene
Heft mit den Vordrucken T 2 M aber noch nicht rest
los aufgebraucht ist, muß dieses unverzüglich an die
Ausstellungsbehörde zurückgegeben werden .

Artikel 14

Um eine Ordnungsgemäße Anwendung dieser Verord
nung sicherzustellen , leisten sich die Mitgliedstaaten
gegenseitige Verwaltungshilfe bei der Kontrolle der
Bescheinigungen T 2 M und der Richtigkeit der darin
gemachten Angaben .
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Artikel 15

Die Entscheidung 64/503/EWG wird aufgehoben .

Sie bleibt jedoch auf Warenverkehrsbescheinigungen
nach Formblatt DD5 entsprechend dem Muster im
Anhang zu dieser Entscheidung anwendbar, die von

den Zollstellen vor dem Inkrafttreten dieser Verord
nung mit einem Sichtvermerk versehen worden sind .

Artikel 13

Diese Verordnung tritt am 1 . Juli 1979 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 19 . Dezember 1978

Für aie Kommission

Étienne DAVIGNON

Mitglied der Kommission



EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT ANHANG A
1 Schiffseigner oder Reeder (Name und Vorname oder Firma , vollständige
Anschrift) T2M Nr. A 000000

ORIGINAL

BESCHEINIGUNG
ZUM NACHWEIS , DASS DIE FANGERZEUGNISSE

DER SCHIFFE DER MITGLIEDSTAATEN DIE VORAUSSETZUNGEN

VON ARTIKEL 9 ABSATZ 2 DES EWG -VERTRAGES ERFÜLLEN

2 Name und Art des Schiffes

Fischereizeichen oder Registriernummer

Heimathafen oder Ausrüstungshafen Beim Ausfullen des Vordrucks sind die Anmerkungen auf der
Umschlagseite 2 des Heftes zu beachten

3 SICHTVERMERK DER ZOLLSTELLE

Der unterzeichnende Zollbeamte bestätigt , daß die Fangerzeugnisse des in Feld 2 bezeichneten Schiffes , die gegebenenfalls an Bord dieses
Schiffes oder an Bord des in Feld 9 bezeichneten Schiffes bearbeitet und gegebenenfalls auf See auf die in den Feldern 9 und 11 bezeichneten
Schiffe umgeladen worden sind , die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 2 des EWG-Vertrages erfüllen .

Zollstelle :

Mitgliedstaat :

Datum :
( Unterschrift ) (Stempel )

4 Anzahl und Art der Packstücke ( 1 ) - Bezeichnung der Fangerzeugnisse 5 Rohgewicht ( kg )

7 Rohgewicht ( kg )6 Anzahl und Art der Packstücke ( 1 ) - Bezeichnung der durch die Bearbeitung der Fangerzeugnisse hergestellten
Erzeugnisse

8 ERKLÄRUNG DES KAPITANS DES SCHIFFES VON DEM AUS DIE ERZEUGNISSE GEFANGEN WORDEN SIND

Der Unterzeichnende , (Name und Vorname), Kapitän des in Feld 2 bezeichneten Schiffes ,
erklärt , daß die in den Feldern 4 und 5 dieser Bescheinigung aufgeführten Erzeugnisse
- von seinem Schiff aus gefangen worden sind und daß die Ausstellung dieser Bescheinigung im Schiffstagebuch auf Seite vermerkt wurde
- an Bord seines Schiffes einer Bearbeitung unterzogen worden sind , die im Schiffstagebuch auf Seite vermerkt wurde und daß die durch
diese Bearbeitung hergestellten Erzeugnisse in den Feldern 6 und 7 dieser Bescheinigung aufgeführt sind ( 2 ).

Datum :
( Unterschrift )

9 ERKLÄRUNG IM FALLE EINER ERSTEN UMLADUNG AUF SEE AUF EIN ANDERES SCHIFF EINES MITGLIEDSTAATES

Die in dieser Bescheinigung aufgeführten Fangerzeugnisse oder hergestellten Erzeugnisse sind auf nachstehend bezeichnetes. Schiff umgela
den worden :

a) Name und Art b ) Fischereizeichen oder Registriernummer

c ) Heimathafen oder Ausrüstungshafen d ) Name und Vorname des Kapitäns

Die Umladung wurde im Schiffstagebuch des Schiffes , von dem aus Die Umladung wurde im Schiffstagebuch des Schiffes , auf das die Fang
die Erzeugnisse gefangen worden sind , auf Seite vermerkt . erzeugnisse oder die hergestellten Erzeugnisse umgeladen worden sind ,

auf Seite vermerkt .

Datum :

( 1 )
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(Unterschrift des Kapitäns des Schiffes , von dem aus die Erzeugnisse
gefangen worden sind )

(Unterschrift des Kapitäns des Schiffes , auf das die Fangerzeugnisse oder die
hergestellten Erzeugnisse umgeladen worden sind )

10 ERKLÄRUNG IM FALLE EINER BEARBEITUNG AN BORD DES SCHIFFES , AUF DAS DIE FANGERZEUGNISSE UMGELADEN WORDEN SIND

Die in den Feldern 4 und 5 dieser Bescheinigung aufgeführten Fangerzeugnisse sind an Bord meines Schiffes einer Bearbeitung unterzogen
worden , die im Schiffstagebuch auf Seite vermerkt wurde und die durch diese Bearbeitung hergestellten Erzeugnisse sind in den Feldern
6 und 7 dieser Bescheinigung aufgeführt .

Datum :
(Unterschrift des Kapitäns)

Siehe Fortsetzung auf der Rückseite .



11 ERKLÄRUNG IM FALLE EINER ZWEITEN UMLADUNG AUF SEE AUF EIN ANDERES SCHIFF EINES MITGLIEDSTAATES I
Die in dieser Bescheinigung aufgeführten Fangerzeugnisse oder hergestellten Erzeugnisse sind auf nachstehend bezeichnetes Schiff umgela
den worden : |
a ) Name und Art b ) Fischereizeichen oder Registriernummer

c ) Heimathafen oder Ausrüstungshafen d ) Name und Vorname des Kapitäns

Die Umladung wurde im Schiffstagebuch des Schiffes , von dem aus

| die Fangerzeugnisse oder die hergestellten Erzeugnisse umgeladen
: worden sind , auf Seite vermerkt .

Die Umladung wurde im Schiffstagebuch des Schiffes , auf das die Fang
erzeugnisse oder die hergestellten Erzeugnisse umgeladen worden sind ,
auf Seite vermerkt .

Datum :

( Unterschrift des Kapitäns des Schiffes , von dem aus die Fangerzeugnisse
I oder die hergestellten Erzeugnisse umgeladen worden sind )

( Unterschrift des Kapitäns des Schiffes , auf das die Fangerzeugnisse oder die
hergestellten Erzeugnisse umgeladen worden sind )

ANMERKUNGEN

A. Werden Fangerzeugnisse an Bord des Schiffes , auf das sie umgeladen wurden , einer Bearbeitung unterzogen , aufgrund derer die hergestellten Er
zeugnisse der Tarifnummer 15.04 ( Fette und Öle von Fischen und Meeressäugetieren ) oder 23.01 (Mehl von Fischen , von Krebstieren oder von Weich
tieren ) des Gemeinsamen Zolltarifs zuzuordnen sind , hat der Kapitän dieses Schiffes die Felder 6 , 7 und 10 des ihm anläßlich der Umladung überge
benen Originals auszufüllen .

B. Bei einer zweiten Umladung der Fangerzeugnisse oder der hergestellten Erzeugnisse oder im Falle einer Umladung der in A genannten hergestellten
Erzeugnisse , ist das Feld 11 des Originals auszufüllen . Dieses Feld ist von beiden beteiligten Kapitänen zu unterzeichnen und der Vordruck ist dem
Kapitän des Schiffes auszuhändigen , auf das die Fangerzeugnisse oder die hergestellten Erzeugnisse umgeladen worden sind .

C. Die in A und B genannten Felder sind in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft mit Schreibmaschine oder leserlich handschriftlich auszufüllen ,
im letzteren Fall sind Tinte oder Kugelschreiber und Druckschrift zu verwenden . Änderungen sind so vorzunehmen , daß die unzutreffenden Eintra
gungen gestrichen und gegebenenfalls die gewünschten Eintragungen hinzugefügt werden . Jede derartige Änderung muß von dem , der die geän
derte Erklärung unterzeichnet hat , bestätigt werden .

D. Das Original des verwendeten Vordrucks ist den Zollbehörden des Mitgliedstaates auszuhändigen , in dem die Fangerzeugnisse oder die hergestell
ten Erzeugnisse , auf die sich das Papier bezieht , zu einem Zollverfahren angemeldet werden .

12 ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG

Es wird um Nachprüfung dieser Bescheinigung auf ihre Echtheit und
auf die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben ersucht .

13 ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG ( 1 )

Die Nachprüfung hat ergeben , daß diese Bescheinigung

□ von der darin angegebenen Zollstelle ausgestellt worden istund daß die darin enthaltenen Angaben richtig sind .

nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und ihre Richtigkeit
entspricht (Siehe die nachstehenden Bemerkungen ).

( Ort ) , den (Ort ) , den

( Unterschrift ) ( Stempel ) (Unterschrift ) (Stempel )

( 1 ) Zutreffendes ankreuzen .

BEMERKUNGEN



EUROPAISCHE GEMEINSCHAFT

1 Schiffseigner oder Reeder (Name und Vorname oder Firma, vollständige
Anschrift ) T2M Nr. A 000000

DURCHSCHRIFT

BESCHEINIGUNG
ZUM NACHWEIS , DASS DIE FANGERZEUGNISSE

DER SCHIFFE DER MITGLIEDSTAATEN DIE VORAUSSETZUNGEN

VON ARTIKEL 9 ABSATZ 2 DES EWG -VERTRAGES ERFÜLLEN

2 Name und Art des Schiffes

Fischereizeichen oder Registriernummer

Heimathafen oder Ausrüstungshafen Beim Ausfullen des Vordrucks sind die Anmerkungen auf der
Umschlagseite 2 des Heftes zu beachten

3 SICHTVERMERK DER ZOLLSTELLE

Der unterzeichnende Zollbeamte bestätigt , daß die Fangerzeugnisse des in Feld 2 bezeichneten Schiffes , die gegebenenfalls an Bord dieses
Schiffes oder an Bord des in Feld 9 bezeichneten Schiffes bearbeitet und gegebenenfalls auf See auf die in den Feldern 9 und 11 bezeichneten
Schiffe umgeladen worden sind , die Voraussetzungen von Artikel 9 Absatz 2 des EWG-Vertrages erfüllen .

Zollstelle :

Mitgliedstaat :

Datum :
(Unterschrift ) ( Stempel )

4 Anzahl und Art der Packstücke ( 1 ) - Bezeichnung der Fangerzeugnisse 5 Rohgewicht ( kg )

7 Rohgewicht ( kg )6 Anzahl und Art der Packstücke ( 1 ) - Bezeichnung der durch die Bearbeitung der Fangerzeugnisse hergestellten
Erzeugnisse

8 ERKLÄRUNG DES KAPITANS DES SCHIFFES VON DEM AUS DIE ERZEUGNISSE GEFANGEN WORDEN SIND

Der Unterzeichnende, ( Name und Vorname), Kapitän des in Feld 2 bezeichneten Schiffes ,
erklärt , daß die in den Feldern 4 und 5 dieser Bescheinigung aufgeführten Erzeugnisse
- von seinem Schiff aus gefangen worden sind und daß die Ausstellung dieser Bescheinigung im Schiffstagebuch auf Seite vermerkt wurde
- an Bord seines Schiffes einer Bearbeitung unterzogen worden sind , die im Schiffstagebuch auf Seite vermerkt wurde und daß die durch
diese Bearbeitung hergestellten Erzeugnisse in den Feldern 6 und 7 dieser Bescheinigung aufgeführt sind ( 2 ).

Datum :
( Unterschrift )

9 ERKLÄRUNG IM FALLE EINER ERSTEN UMLADUNG AUF SEE AUF EIN ANDERES SCHIFF EINES MITGLIEDSTAATES

Die in dieser Bescheinigung aufgeführten Fangerzeugnisse oder hergestellten Erzeugnisse sind auf nachstehend bezeichnetes Schiff umgela
den worden :

a ) Name und Art b) Fischereizeichen oder Registriernummer

c ) Heimathafen oder Ausrüstungshafen d ) Name und Vorname des Kapitäns

Die Umladung wurde im Schiffstagebuch des Schiffes , von dem aus Die Umladung wurde im Schiffstagebuch des Schiffes , auf das die Fang
die Erzeugnisse gefangen worden sind , auf Seite vermerkt . erzeugnisse oder die hergestellten Erzeugnisse umgeladen worden sind ,

auf Seite vermerkt .

Datum :

( 1 )
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( 2 )
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( Unterschrift des Kapitäns des Schiffes , von dem aus die Erzeugnisse
gefangen worden sind )

(Unterschrift des Kapitäns des Schiffes , auf das die Fangerzeugnisse oder die
hergestellten Erzeugnisse umgeladen worden sind )
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ANHANG B

ANMERKUNGEN

(auf der zweiten Umschlagseite des Vordruckhefts)

1 . Dieses Heft enthält zehn Vordrucke , die jeweils aus einem Original und einer Durchschrift beste
hen .

2 . Die Vordrucke sind mit Schreibmaschine oder leserlich handschriftlich auszufüllen, im letzteren
Fall sind Tinte oder Kugelschreiber und Druckschrift zu verwenden . Sie dürfen weder Rasuren
noch Ubermalungen aufweisen . Änderungen sind so vorzunehmen, daß die unzutreffenden Ein
tragungen gestrichen und gegebenenfalls die gewünschten Eintragungen hinzugefügt werden .
Jede derartige Änderung muß von der Person, die die geänderte Erklärung unterzeichnet hat, be
stätigt werden .

3 . — Die Felder 1 und 2 des Vordrucks sind in der Sprache auszufüllen , in der der Vordruck abge
faßt ist.

— Die Felder 4 bis 1 1 des Vordrucks sind in einer der Amtssprachen der Gemeinschaft auszufül
len .

4 . Der Kapitän des Fangschiffes füllt auf dem Original und der Durchschrift eines Vordrucks die
Felder 4, 5 und 8 aus, und zwar :

a) bei jeder Anlandung der Fangerzeugnisse in einem anderen als dem eigenen Mitgliedstaat ;
b) bei jeder Umladung der Fangerzeugnisse auf ein anderes Schiff eines Mitgliedstaats ;
c) bei jeder Anlandung der Fangerzeugnisse in einem Land oder Gebiet außerhalb der Gemein
schaft.

5 . Wurden die Erzeugnisse an Bord des Fangschiffes einer Behandlung unterzogen, aufgrund derer
die hergestellten Erzeugnisse der Tarifnummer 15.04 (Fette und Öle von Fischen oder Meeressäu
getieren , auch raffiniert) oder 23.01 (Mehl von Fischen, von Krebstieren oder von Weichtieren)
des Gemeinsamen Zolltarifs zuzuordnen sind, so hat der Kapitän dieses Schiffes die Felder 4 bis
8 des Originals und der Durchschrift des betreffenden Vordrucks auszufüllen .

6 . Bei der Umladung der Fangerzeugnisse oder der in Absatz 5 genannten, an Bord hergestellten
Erzeugnisse ist das Feld 9 des Originals und der Durchschrift des Vordrucks auszufüllen . Dieses
Feld muß von beiden beteiligten Kapitänen unterzeichnet werden ; das Original ist dem Kapitän
des Schiffes auszuhändigen, auf das die Fangerzeugnisse oder an Bord hergestellten Erzeugnisse
umgeladen worden sind .

7 . Findet die in Absatz 5 genannte Behandlung an Bord des Schiffes statt, auf das die Erzeugnisse
umgeladen wurden, so hat der Kapitän dieses Schiffes die Felder 6, 7 und 10 des Originals des
Vordrucks, das ihm vom Kapitän des Fangschiffes ausgehändigt worden ist, zu unterzeichnen .

8 . Bei einer zweiten Umladung der Fangerzeugnisse oder der in Absatz 5 genannten , an Bord herge
stellten Erzeugnisse oder im Falle einer Umladung der in Absatz 7 genannten, an Bord hergestell
ten Erzeugnisse ist das Feld 1 1 des Originals des Vordrucks auszufüllen . Dieses Feld ist von bei
den beteiligten Kapitänen zu unterzeichnen , und der Vordruck ist dem Kapitän des Schiffes aus
zuhändigen , auf das die Fangerzeugnisse oder an Bord hergestellten Erzeugnisse umgeladen wor
den sind.

9 . Das Original des verwendeten Vordrucks ist den Zollbehörden des Mitgliedstaats auszuhändigen ,
in dem die Fangerzeugnisse oder die an Bord hergestellten Erzeugnisse, auf die sich das Papier
bezieht, zu einem Zollverfahren angemeldet werden . Im Falle der Umladung ist das Original
dem Kapitän des Schiffes auszuhändigen , auf das die Fangerzeugnisse oder die an Bord herge
stellten Erzeugnisse umgeladen werden .

10 . Das Heft ist bei jeder Rückkehr des Fangschiffes in seinen Heimathafen oder Ausrüstungshafen
den Zollbehörden vorzulegen , sofern es seit dem Auslaufen des Schiffes verwendet wurde. Das
Heft ist ferner auf Verlangen der Zollbehörden jederzeit vorzulegen .

11 . Das Heft ist an die Ausstellungsbehörde zurückzugeben , wenn das Schiff, für das es ausgegeben
wurde, nicht mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, oder wenn die in dem Heft enthal
tenen Vordrucke restlos aufgebraucht sind .


